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 Presse und Information 

PRESSEINFORMATION Nr. 66/07 

21. September 2007 

VERKÜNDUNG DES URTEILS IN DER RECHTSSACHE C-112/05 AUF DEN 23. 
OKTOBER 2007 ANGESETZT 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften / Bundesrepublik Deutschland 

Das Urteil in der Rechtssache C-112/05, Kommission der Europäischen Gemeinschaften / 
Bundesrepublik Deutschland, wird am 23. Oktober 2007 um 9.30 Uhr im Großen Saal des 
Gerichtshofs verkündet. 

Die Kommission hat am 4. März 2005 gegen Deutschland Klage erhoben, da sie der Ansicht ist, 
dass das Volkswagen-Gesetz1 gegen den freien Kapitalverkehr und die Niederlassungsfreiheit 
verstoße. 

Konkret beanstandet die Kommission 

• das gesetzliche Recht des Bundes und des Landes Niedersachsen, je zwei 
Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat des Unternehmens zu entsenden, solange 
ihnen Aktien der Gesellschaft gehören; 

• die Beschränkung des Stimmrechts auf höchstens 20 % des Stammkapitals, wenn der 
Anteil eines Aktionärs diesen Prozentsatz übersteigt; und 

• die Erhöhung der für bestimmte Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen 
Mehrheit auf über 80 % des vertretenen Kapitals. 

Die mündliche Verhandlung in dieser Rechtssache hat am 12. Dezember 2006 stattgefunden, 
Generalanwalt Ruiz-Jarabo hat seine Schlussanträge am 13. Februar 2007 verlesen.  

Sie können sich beim Presse- und Informationsdienst des Gerichtshofs akkreditieren 
lassen, indem Sie das beiliegende Formular bis spätestens 12. Oktober 2007, 12.00 Uhr 
MEZ, zurücksenden. 

                                                 
1 Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk GmbH in private Hand vom 21. Juli 1960 
(BGBl. I S. 585, und BGBl. III Nr. 641-1-1), geändert am 6. September 1965 (BGBl. I S. 461) und am 31. Juli 1970 
(BGBl. I S. 1149). 



Dieses Dokument ist in den folgenden  Sprachen verfügbar: DE EN FR 

 Sie finden es auch auf der Internetseite des Gerichtshofs unter 
http://curia.europa.eu/de/actu/communiques/index.htm.  

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ass. iur. Dominik Düsterhaus, 
Tel.: (00352) 4303 3255, Fax: (00352) 4303 2734  

Filmaufnahmen von der Verkündung sind verfügbar über den von der Europäischen 
Kommission, Generaldirektion Presse und Kommunikation, angebotenen Dienst 

EbS „Europe by Satellite“, L-2920 Luxemburg, 
Tel.: (00352) 4301 35177, Fax: (00352) 4301 35249, 

oder B-1049 Brüssel, Tel.: (0032) 2 2964106, Fax: (0032) 2 2965956 

 



PRAKTISCHE INFORMATIONEN 

Eine Pressemitteilung wird nach der Verkündung des Urteils zur Verfügung stehen. 

Es wird ein Pressesaal mit Büroausstattung (Telefon: analoge und ISDN-Linien, Wi-Fi) zu 
Ihrer Verfügung stehen. 

Bitte beachten Sie Folgendes: 
• Im Sitzungssaal sind nur die EBS-Kameras zugelassen. 
• Die Presse wird gebeten, den Eingang des Gebäudes Thomas More am Boulevard 

Konrad Adenauer zu benutzen. 
• Die Zuhörer werden gebeten, sich bis zum Schluss der Sitzung ruhig zu verhalten und 

auf ihren Plätzen zu bleiben. 
• Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte dürfen im Sitzungssaal nicht benutzt 

werden. 
• Die Verwendung von Blitzgeräten oder anderen zusätzlichen Lichtquellen ist nicht 

gestattet. 
• Fotografen und Kameraleute dürfen nicht im Sitzungssaal umhergehen, um 

Aufnahmen zu machen. 
• Der Presse- und Informationsdienst kann im Fall eines erheblichen Interesses von 

Fotografen einen „Pool“ einrichten. 
 



 

AKKREDITIERUNG 

Bitte senden Sie die Akkreditierung per Fax bis zum 12. Oktober 2007, 12.00 Uhr MEZ, 
an die Nummer: (00352) 4303 2734 

 
Betrifft: Verkündung C-112/05, Kommission / Deutschland  

 
Referenzperson: Frau Daniela Pichler 

Tel.: (00352) 4303 3645 
 

Name: 

Organisation: 

Medientyp: 

Personenzahl: 

Kontaktmöglichkeiten: 
Tel. : 
Fax : 
E-Mail : 

Antrag auf Fotografier-/Dreherlaubnis (Nichtzutreffendes bitte streichen): 
JA / NEIN 

Ihr Antrag ist genehmigt, sofern Sie nicht vom Gerichtshof bis zwei Tage vor der Sitzung 
eine gegenteilige Nachricht erhalten. 

 

 
  


